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B 1273 

63 Zweckverband Wasserversorgung  
Frankenwaldgruppe  
Haushaltssatzung des für das Haushaltsjahr 2022

Zweckverband 63 
Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe

Haushaltssatzung  
des Zweckverbandes Wasserversorgung 

Frankenwaldgruppe in Kronach  
für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und 26 Abs. 1 KommZG in 
Verbindung mit Art. 63 ff GO erlässt der Zweckverband 
Wasserversorgung Frankenwaldgruppe folgende Haus-
haltssatzung: 

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

1. im Ergebnishaushalt mit 
dem Gesamtbetrag  
der Erträge von 3.232.200,00 €

 dem Gesamtbetrag  
der Aufwendungen von 2.226.600,00 €

 und dem Saldo  
(Jahresergebnis) von +  1.005.600,00 €

2. im Finanzhaushalt
a) aus laufender  

Verwaltungstätigkeit mit  
dem Gesamtbetrag  
der Einzahlungen von 3.097.600,00 €

 dem Gesamtbetrag  
der Auszahlungen von  2.572.550,00 €

 und einem Saldo von +  525.050,00 €

b) aus Investitionstätigkeit mit 
dem Gesamtbetrag  
der Einzahlungen von 2.450.200,00 €

 dem Gesamtbetrag  
der Auszahlungen von 6.309.800,00 €

 und einem Saldo von ./.  3.859.600,00 €

c) aus Finanzierungstätigkeit mit
 dem Gesamtbetrag  

der Einzahlungen von 0,00 €
 dem Gesamtbetrag  

der Auszahlungen von 776.850,00 €
 und einem Saldo von  ./.    776.850,00 €

d) und dem Saldo  
des Finanzhaushalts von ./. 4.111.400,00 €

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen sind 2022 nicht vorgesehen. 

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszah-
lungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 

§ 4
Eine Umlage wird 2022 mit einem Teilbetrag von 
300.000,00 € erhoben. 

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
619.000 EUR festgesetzt (§ 6 Abs. 2 KommwEV. 
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§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 

Kronach, Ruppen 30, den 29.04.2022 
Zweckverband Wasserversorgung 
Frankenwaldgruppe 

Peter Ebertsch
Verbandsvorsitzender

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Was-
serversorgung Frankenwaldgruppe hat am 29. April 2022 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 be-
schlossen. Die Haushaltssatzung enthält keine genehmi-
gungspflichtigen Bestandteile und wurde zur rechtsauf-
sichtlichen Stellungnahme an das Landratsamt Kronach 
übermittelt. 

Die Haushaltssatzung kann für die Dauer Ihrer Gültigkeit 
mit den dazugehörenden Anlagen in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes in Ruppen 30, 96317 Kronach ein-
gesehen werden. 

Landratsamt Kronach
Löffler 

Landrat


